
 

Beschlussvorlage  Beschluss 

Drucksache - Nr.  Nr. vom  

144/20  wird von StSt OB-Büro ausgefüllt 

 
Dezernat/Fachbereich: Bearbeitet von: Tel. Nr.: Datum: 
Fachbereich 4, Abteilung 4.2  Mönks, Marian 0781 82-2606 08.09.2020 

 
1. Betreff: Entwidmung einer Teilfläche gemäß § 5 Abs. 6 Straßengesetz für Baden–

Württemberg der bestehenden Erschließungsanlage „Walther-Blumenstock-
Straße" (Flst.Nr. 6400 Gemarkung Offenburg) 

 

 
2. Beratungsfolge: Sitzungstermin Öffentlichkeitsstatus 

1. Haupt- und Bauausschuss 
 

21.10.2020 öffentlich 

1. Gemeinderat 
 

16.11.2020 öffentlich 

 
 
 
 

Beschlussantrag (Vorschlag der Verwaltung): 
 
Der Haupt- und Bauausschuss empfiehlt dem Gemeinderat zu beschließen, gemäß  
§ 5 Abs. 6 Straßengesetz für Baden-Württemberg – (StrG) in der Fassung vom  
11. Mai 1992, zuletzt geändert durch Gesetz vom 5. Februar 2019 – eine Teilfläche 
der Erschließungsanlage „Walther-Blumenstock-Straße“ (Flst.Nr. 6400 Gemarkung 
Offenburg) zu entwidmen.  
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Sachverhalt/Begründung: 
 
Das Flst. Nr. 6400, Gemarkung Offenburg ist im rechtskräftigen Bebauungsplan „In 
der Wann“ als öffentliche Verkehrsfläche ausgewiesen und somit gem. § 5 Abs. 6 
StrG„ für den öffentlichen Verkehr“ gewidmet. 
 
Der Eigentümer des angrenzenden Flst. Nr. 6424 beabsichtigt die nicht als  
Verkehrsfläche ausgebaute Teilfläche von ca. 45 m² (s. Anlage) des Flst. Nr. 6400 zu 
erwerben und steht hierzu in Verhandlungen mit der Liegenschaftsabteilung der 
Stadt. Vor dem Verkauf ist die Fläche zu entwidmen. 
 
Nach Rücksprache mit den Fachbereichen Stadtplanung und Baurecht sowie Tiefbau 
und Verkehr ist diese Teilfläche dauerhaft entbehrlich für den öffentlichen Verkehr. 
Sie haben einer Entwidmung und der anschließenden Veräußerung zugestimmt.  
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